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1.	 Steuererklärungsfristen

Grundsätzlich sind die Einkommensteuererklärung 
und auch alle betrieblichen Steuererklärungen, wie 
insbesondere die Umsatzsteuererklärung, die Kör-
perschaftsteuererklärung, die Gewerbesteuererklä-
rung und die Gewinnfeststellungserklärung einer 
Personengesellschaft für das Jahr 2012 bis zum 
31.5.2013 abzugeben.

íí Hinweis:

Die betrieblichen Steuererklärungen und Einkommensteu-
ererklärungen, in denen auch Einkünfte aus Gewerbebe-
trieb, Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit oder aus Land- 
und Forstwirtschaft erklärt werden, sind – wie bereits für 
2011 – zwingend in elektronischer Form an die Finanzver-
waltung zu übermitteln.

Nach dem gleich lautenden Erlass der obersten Fi-
nanzbehörden der Länder vom 2.1.2013 wird, sofern 
die genannten Steuererklärungen durch einen steu-
erlichen Berater angefertigt werden, generell eine 
Fristverlängerung bis zum 31.12.2013 gewährt. 
Allerdings behalten es sich Finanzämter vor, insbe-
sondere in folgenden Fällen die Steuererklärungen 
bereits früher anzufordern:

»» Für den vorangegangenen Veranlagungszeitraum 
wurden die erforderlichen Erklärungen verspätet 
oder nicht abgegeben,

»» für den vorangegangenen Veranlagungszeitraum 
wurden kurz vor Abgabe der Erklärung bzw. vor 
dem Ende der Karenzzeit von 14 Monaten für die 
Vollverzinsung von Steuernachzahlungen bzw. 
-erstattungen nachträgliche Vorauszahlungen 
festgesetzt,

»» aus der Veranlagung für den vorangegangenen 
Veranlagungszeitraum hat sich eine hohe Ab-
schlusszahlung ergeben,

»» es werden hohe Abschlusszahlungen erwartet,

»» für Beteiligte an Gesellschaften und Gemein-
schaften sind Verluste festzustellen oder

»» die Arbeitslage der Finanzämter erfordert es.

]] Handlungsempfehlung:
Dies verdeutlicht, dass die für die Erstellung der Steuerer-
klärung notwendigen Unterlagen bereits rechtzeitig zusam-
mengetragen werden müssen. Nicht zuletzt dann, wenn mit 
Steuererstattungen zu rechnen ist, sollten die Erklärungen 
möglichst frühzeitig vorbereitet werden.

2.	 Einzelfragen zur Berechnung der Entfer-
nungspauschale

Aufwendungen aus Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte können steuerlich über die Entfernungs-
pauschale, also mit 0,30 € je Entfernungskilometer 
zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte, 
berücksichtigt werden. Zu den vielen Problemen und 
Einzelfragen, die sich bei der Berechnung der Ent-
fernungspauschale immer wieder ergeben, hat das 
Bundesfinanzministerium in einem für die Steuer-
praxis der Finanzämter verbindlichen Schreiben vom 
3.1.2013 (Aktenzeichen IV C 5 – S 2351/09/10002, 
DOK 2012/1170915) Stellung genommen. Die für 
den Arbeitnehmer wichtigsten Aspekte aus diesem 
Schreiben stellen wir im Folgenden dar.

a)	 Grundsätzliches zur Entfernungspauschale

Die Entfernungspauschale wird grundsätzlich unab-
hängig davon gewährt, welches Verkehrsmittel der 
Stpfl. für die Fahrten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte benutzt. Da es sich um eine Pauschale 
handelt, kommt es grundsätzlich auch nicht auf die 
Höhe der tatsächlich entstandenen Aufwendungen 
an.

Selbst wenn ein Stpfl. mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln zur Arbeit fährt, wird die Entfernungspauschale 
angesetzt. Übersteigen die Aufwendungen für die 
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel den im Ka-
lenderjahr insgesamt als Entfernungspauschale an-
zusetzenden Betrag, können die Mehraufwendungen 
zusätzlich angesetzt werden.

íí Hinweis:
Ausgenommen von der Entfernungspauschale sind Flug-
strecken und Strecken mit steuerfreier sog. Sammelbeför-
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derung, also die Beförderung von mehreren Arbeitnehmern 
mit einem Fahrzeug, das der Arbeitgeber zur Verfügung 
stellt. Für Flugstrecken sind die tatsächlichen Aufwen-
dungen anzusetzen. Bei entgeltlicher Sammelbeförderung 
durch den Arbeitgeber sind die Aufwendungen des Arbeit-
nehmers ebenso als Werbungskosten anzusetzen.

b)	 Höchstbetrag von 4 500 €

Die anzusetzende Entfernungspauschale ist in der 
Regel auf einen Höchstbetrag von 4 500 € im Kalen-
derjahr begrenzt. Die Beschränkung auf 4 500 € gilt:

»» wenn der Weg zwischen Wohnung und regelmäßi-
ger Arbeitsstätte mit einem Motorrad, Motorroller, 
Moped, Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt wird,

»» bei Benutzung eines Kfz für die Teilnehmer an ei-
ner Fahrgemeinschaft und zwar für die Tage, an 
denen der Arbeitnehmer sein eigenes oder zur 
Nutzung überlassenes Kfz nicht einsetzt,

»» bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, soweit 
im Kalenderjahr insgesamt keine höheren Auf-
wendungen glaubhaft gemacht oder nachgewie-
sen werden.

Ausnahme: Bei Benutzung eines eigenen oder zur 
Nutzung überlassenen Kfz (Firmenwagen) greift die 
Begrenzung auf 4 500 € nicht.

íí Hinweis:
Der Arbeitnehmer muss nachweisen oder glaubhaft ma-
chen, dass er die Fahrten zwischen Wohnung und regelmä-
ßiger Arbeitsstätte mit dem eigenen oder ihm zur Nutzung 
überlassenen Kfz zurückgelegt hat. Ausreichend hierfür ist 
z.B. die Vorlage von Werkstattbelegen oder Berichten der 
Hauptuntersuchung von zwei aufeinander folgenden Daten, 
aus denen sich der jeweils aktuelle Kilometerstand ergibt. 
Die Fahrleistung kann dann auf das Jahr hochgerechnet 
und mit den erklärten Wegen zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte verglichen werden. Auch die Vorlage der Versi-
cherungspolice, aus der sich eine hohe Jahresfahrleistung 
ergibt, kommt als Nachweis in Frage. Ein Nachweis der 
tatsächlichen Aufwendungen für das Kfz ist für den Ansatz 
eines höheren Betrags als 4 500 € nicht erforderlich.

c)	 Häufige Praxisfragen

Für häufig auftauchende Probleme und Fragen bei 
der Entfernungspauschale gelten folgende Lösungen 
und Antworten:

•	 Werden Umwege bei der Fahrt zur Arbeit be-
rücksichtigt?

Für die Bestimmung der Entfernung zwischen Woh-
nung und regelmäßiger Arbeitsstätte ist nach der 
ausdrücklichen gesetzlichen Regelung die kürzeste 
Straßenverbindung zwischen Wohnung und regel-
mäßiger Arbeitsstätte maßgebend. Dabei sind nur 
volle Kilometer anzusetzen, ein angefangener Kilo-
meter bleibt unberücksichtigt. Die Entfernungsbe-
stimmung richtet sich nach der Straßenverbindung; 
sie ist unabhängig von dem Verkehrsmittel, das tat-
sächlich für den Weg zwischen Wohnung und regel-
mäßiger Arbeitsstätte benutzt wird.

Bei Benutzung eines Kfz kann eine andere als die 
kürzeste Straßenverbindung zu Grunde gelegt wer-
den, wenn diese offensichtlich verkehrsgünstiger 
ist und vom Arbeitnehmer regelmäßig für die Wege 
zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstät-
te benutzt wird. Verkehrsgünstiger ist eine von der 
kürzesten Straßenverbindung abweichende Strecke 
dann, wenn der Arbeitnehmer die regelmäßige Ar-
beitsstätte – trotz gelegentlicher Verkehrsstörungen – 
in der Regel schneller und pünktlicher erreicht.

]] Handlungsempfehlung:
Bei Nutzung einer verkehrsgünstigeren Strecke sollten ge-
eignete Aufzeichnungen bzw. Nachweise hierüber erstellt 
werden.
Teilstrecken mit steuerfreier Sammelbeförderung sind nicht 
in die Entfernungsermittlung einzubeziehen.
Ein Sonderproblem stellt sich, wenn der Weg zur Arbeit 
über einen Fluss führt, der auf kürzester Route mit einer 
Fähre und auf einem Umweg über eine Brücke überquert 
werden kann.

íí Beispiel:
Sachverhalt: Ein Arbeitnehmer wohnt an einem Fluss und 
hat seine regelmäßige Arbeitsstätte auf der anderen Fluss-
seite. Die Entfernung zwischen Wohnung und regelmäßi-
ger Arbeitsstätte beträgt über die nächstgelegene Brücke 
60 km und bei Benutzung einer Autofähre 20 km. Die Fähr-
strecke beträgt 0,6 km, die Fährkosten betragen 650 € jähr-
lich.
Lösung: Für die Entfernungspauschale ist eine Entfernung 
von 19 km anzusetzen. Daneben können die Fährkosten 
berücksichtigt werden.

íí Hinweis:
Gebühren für die Benutzung eines Straßentunnels oder ei-
ner mautpflichtigen Straße dürfen dagegen nicht neben der 
Entfernungspauschale berücksichtigt werden, weil sie nicht 
für die Benutzung eines Verkehrsmittels entstehen.

•	 Was gilt bei Fahrgemeinschaften?

Unabhängig von der Art der Fahrgemeinschaft ist 
bei jedem ihrer Teilnehmer die Entfernungspauschale 
entsprechend der für ihn maßgebenden Entfernungs-
strecke anzusetzen. Umwegstrecken, insbesondere 
zum Abholen von Mitfahrern, sind jedoch nicht in die 
Entfernungsermittlung einzubeziehen.

•	 Darf man abwechselnd öffentliche Verkehrs-
mittel und den eigenen Pkw nutzen?

Legen Arbeitnehmer die Wege zwischen Wohnung 
und regelmäßiger Arbeitsstätte auf unterschiedliche 
Weise zurück, d.h. für eine Teilstrecke wird das Kfz 
und für die weitere Teilstrecke ein öffentliches Ver-
kehrsmittel benutzt (Park & Ride) oder es wird für ei-
nen Teil des Jahres das eigene Kfz und für den ande-
ren Teil werden öffentliche Verkehrsmittel verwendet, 
so ist wie folgt vorzugehen:

In derartigen Mischfällen ist zunächst die maßgeben-
de Entfernung für die kürzeste Straßenverbindung 
zu ermitteln. Auf der Grundlage dieser Entfernung ist 
sodann die anzusetzende Entfernungspauschale für 
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die Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Ar-
beitsstätte zu berechnen.

Die Teilstrecke, die mit dem eigenen Kfz zurückgelegt 
wird, ist in voller Höhe anzusetzen. Der verbleibende 
Teil der maßgebenden Entfernung ist die Teilstrecke, 
die auf öffentliche Verkehrsmittel entfällt. Die anzu-
setzende Entfernungspauschale ist sodann für die 
Teilstrecke und Arbeitstage zu ermitteln, an denen 
der Arbeitnehmer sein eigenes oder ihm zur Nutzung 
überlassenes Kfz eingesetzt hat. Anschließend ist die 
anzusetzende Entfernungspauschale für die Teilstre-
cke und Arbeitstage zu ermitteln, an denen der Ar-
beitnehmer öffentliche Verkehrsmittel benutzt. Beide 
Beträge ergeben die insgesamt anzusetzende Ent-
fernungspauschale, so dass auch in Mischfällen ein 
höherer Betrag als 4 500 € angesetzt werden kann.

íí Hinweis:
Die Entfernungspauschale kann für die Wege zu derselben 
regelmäßigen Arbeitsstätte für jeden Arbeitstag nur einmal 
angesetzt werden, auch wenn tatsächlich mehrere Wege 
zurückgelegt werden.

•	 Was gilt für einen Arbeitnehmer mit mehreren 
Dienstverhältnissen?

Bei Arbeitnehmern, die in mehreren Dienstverhältnis-
sen stehen und denen Aufwendungen für die Wege 
zu mehreren auseinander liegenden regelmäßigen Ar-
beitsstätten entstehen, ist die Entfernungspauschale 
für jeden Weg zur regelmäßigen Arbeitsstätte anzu-
setzen, wenn der Arbeitnehmer am Tag zwischenzeit-
lich in die Wohnung zurückkehrt. Die Einschränkung, 
dass täglich nur eine Fahrt zu berücksichtigen ist, gilt 
nur für eine, nicht aber für mehrere regelmäßige Ar-
beitsstätten. Werden täglich mehrere regelmäßige Ar-
beitsstätten ohne Rückkehr zur Wohnung nacheinan-
der angefahren, so ist für die Entfernungsermittlung 
der Weg zur ersten regelmäßigen Arbeitsstätte als 
Umwegstrecke zur nächsten regelmäßigen Arbeits-
stätte zu berücksichtigen; die für die Ermittlung der 
Entfernungspauschale anzusetzende Entfernung darf 
höchstens die Hälfte der Gesamtstrecke betragen.

íí Beispiel:
Sachverhalt: Ein Arbeitnehmer fährt an 220 Tagen vormit-
tags von seiner Wohnung A zur regelmäßigen Arbeitsstätte 
B, nachmittags weiter zur regelmäßigen Arbeitsstätte C und 
abends zur Wohnung in A zurück. Die Entfernungen betra-
gen zwischen A und B 30 km, zwischen B und C 40 km und 
zwischen C und A 50 km.
Lösung: Die Gesamtentfernung beträgt 30 + 40 + 50 km 
= 120 km, die Entfernung zwischen der Wohnung und den 
beiden regelmäßigen Arbeitsstätten 30 + 50 km = 80 km. 
Da dies mehr als die Hälfte der Gesamtentfernung ist, sind 
(120 km : 2) = 60 km für die Ermittlung der Entfernungs-
pauschale anzusetzen. Die Entfernungspauschale beträgt 
3 960 € (220 Tage × 60 km × 0,30 €).

•	 Wie werden Arbeitgeberleistungen auf die Ent-
fernungspauschale angerechnet?

Jeder Arbeitnehmer erhält die Entfernungspauscha-
le unabhängig von der Höhe seiner Aufwendungen 

für die Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger 
Arbeitsstätte. Die folgenden steuerfreien bzw. pau-
schal versteuerten Arbeitgeberleistungen sind jedoch 
auf die anzusetzende und ggf. auf 4 500 € begrenzte 
Entfernungspauschale anzurechnen:

»» steuerfreie Sachbezüge (bis 44 € je Monat) für die 
Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger Ar-
beitsstätte,

»» steuerfreie Sachbezüge für Fahrten zwischen 
Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte bis 
höchstens 1 080 € (Rabattfreibetrag),

»» der pauschal besteuerte Arbeitgeberersatz bis zur 
Höhe der abziehbaren Entfernungspauschale.

íí Hinweis:
Die vorgenannten steuerfreien oder pauschal besteuerten 
Arbeitgeberleistungen sind vom Arbeitgeber zu bescheini-
gen.

•	 Sind Kosten für einen Unfall mit der Entfer-
nungspauschale bereits abgegolten?

Durch die Entfernungspauschale sind im Grundsatz 
sämtliche Aufwendungen abgegolten, die durch die 
Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeits-
stätte und Familienheimfahrten entstehen. Dies gilt 
z.B. auch für Parkgebühren für das Abstellen des Kfz 
während der Arbeitszeit, für Finanzierungskosten, 
Beiträge für Kraftfahrerverbände, Versicherungsbei-
träge für einen Insassenunfallschutz, Aufwendungen 
infolge Diebstahls sowie für die Kosten eines Aus-
tauschmotors anlässlich eines Motorschadens auf 
einer Fahrt zwischen Wohnung und regelmäßiger Ar-
beitsstätte oder einer Familienheimfahrt.

íí Hinweis:
Unfallkosten, die auf einer Fahrt zwischen Wohnung und 
regelmäßiger Arbeitsstätte oder auf einer zu berücksich-
tigenden Familienheimfahrt entstehen, sind dagegen als 
außergewöhnliche Aufwendungen im Rahmen der allge-
meinen Werbungskosten weiterhin neben der Entfernungs-
pauschale zu berücksichtigen.

3.	 Absenkung der Nutzung eines in den Vor-
jahren zu mehr als 10 % genutzten Pkw 
auf unter 10 % ist keine Entnahme

Werden Wirtschaftsgüter überwiegend, also zu mehr 
als 50 % betrieblich genutzt, so sind sie zwingend 
dem steuerlichen Betriebsvermögen zuzuordnen, 
also in der steuerlichen Gewinnermittlung zu erfas-
sen. Wirtschaftsgüter, die mindestens 10 %, aber 
weniger als 50 % betrieblich genutzt werden, können 
wahlweise dem betrieblichen oder auch dem priva-
ten Bereich zugeordnet werden. Bei einer Zuordnung 
zum betrieblichen Bereich handelt es sich um sog. 
gewillkürtes Betriebsvermögen. Bei entsprechender 
Ausübung des Wahlrechts sind alle damit zusam-
menhängenden Kosten und auch die Abschreibung 
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als Betriebsausgaben anzusetzen und für die private 
Nutzung ist als Ausgleich eine Entnahme zu buchen. 
Bei der Zuordnung zum Privatvermögen kann für die 
betriebliche Nutzung ein anteiliger Kostenabzug er-
folgen.

Fraglich war nun der Fall, dass ein Wirtschaftsgut – 
im Urteilsfall ein Pkw – zunächst zu mehr als 10 % 
betrieblich genutzt wurde und daher eine Zuordnung 
zum betrieblichen Bereich erfolgte, nun aber die be-
triebliche Nutzungsquote unter 10 % absank. Das Fi-
nanzamt sah in diesem Umstand eine Entnahme des 
Fahrzeugs aus dem Betriebsvermögen und wollte 
den Entnahmegewinn besteuern. Dem widersprach 
aber der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 21.8.2012 
(Aktenzeichen VIII R 11/11). Das Gericht urteilte 
vielmehr, dass die Verminderung der betrieblichen 
Nutzung eines zum gewillkürten Betriebsvermögen 
gehörenden Pkw, der in den Vorjahren zu mehr als 
10 % betrieblich genutzt worden war, unter 10 % 
keine Entnahme bewirkt. Das Gericht erkennt zwar 
an, dass eine Entnahme auch durch schlüssiges Ver-
halten erfolgen könne, eine bloße Nutzungsänderung 
führe aber nicht dazu.

íí Hinweis:

Der Bundesfinanzhof betont aber auch, dass festgestellt 
werden müsse, ob der Pkw in den Vorjahren tatsächlich 
zu mehr als 10 % betrieblich genutzt wurde, wofür die 
Bestandskraft der Vorjahresbescheide nicht ausreichend 
sei. Einen Vertrauensschutz auf Grund der Vorjahresveran-
lagungen verneinte das Gericht und stützte dies auf den 
Grundsatz der Abschnittsbesteuerung. 

]] Handlungsempfehlung:

Dies verdeutlicht, dass in solchen Fällen die betriebliche 
Nutzung genau dokumentiert und auch jährlich überprüft 
werden sollte.

4.	 Altverluste nur noch in 2013 verrechenbar

Bestehen noch steuerlich verrechenbare Verluste aus 
privaten Wertpapiergeschäften, was daran erkenn-
bar ist, dass eine entsprechende Feststellung mit 
dem letzten Einkommensteuerbescheid erfolgt ist, so 
können diese mit aktuell erzielten Wertpapierveräu-
ßerungsgewinnen verrechnet werden. Allerdings ist 
eine Verrechnung nur noch bis Ende 2013 möglich.

]] Handlungsempfehlung:

Es kann sich also lohnen, Wertpapierpositionen, die nach 
2008, also nach Einführung der Abgeltungsteuer mit der 
generellen steuerlichen Erfassung von Veräußerungsgewin-
nen erworben wurden, nun in 2013 mit Gewinn zu veräu-
ßern, denn wenn dieser Veräußerungsgewinn gegen Altver-
luste verrechnet werden kann, bleibt der Gewinn steuerfrei. 
Insoweit könnten auch Positionen veräußert werden, um 
bisher aufgelaufene Gewinne zu realisieren und entspre-
chende Werte alsbald wieder nachgekauft werden.

íí Hinweis:
Eine Verlustverrechnung ist allerdings erst im Rahmen der 
Einkommensteuererklärung für 2013 möglich, so dass zu-
nächst auf den Wertpapierverkaufsgewinn 25 % Zinsab-
schlagsteuer einbehalten wird, die dann im Rahmen der 
Einkommensteuerveranlagung wieder – auf Antrag – erstat-
tet wird.

5.	 Einkünfteerzielungsabsicht bei langjähri-
gem Leerstand von Wohnungen

Kosten eines Vermietungsobjekts sind nur dann als 
Werbungskosten abziehbar, wenn eine Einkünfteer-
zielungsabsicht besteht. Wenn eine Wohnung aber 
leer steht, weil sich für sie etwa kein Mieter findet 
und damit keine Einnahmen erzielt werden, könnten 
unter Umständen Zweifel an der erforderlichen Ein-
künfteerzielungsabsicht aufkommen. Für solche Fälle 
gelten die folgenden Grundsätze:

»» Aufwendungen für eine nach Herstellung, An-
schaffung oder Selbstnutzung leer stehende 
Wohnung können als vorab entstandene Wer-
bungskosten abziehbar sein, wenn der Stpfl. die 
Einkünfteerzielungsabsicht hinsichtlich dieses 
Objekts erkennbar aufgenommen und sie später 
nicht aufgegeben hat.

»» Aufwendungen für eine Wohnung, die nach vor-
heriger, auf Dauer angelegter Vermietung leer 
steht, sind auch während der Zeit des Leerstands 
als Werbungskosten abziehbar, solange der Stpfl. 
den ursprünglichen Entschluss zur Einkünfteerzie-
lung im Zusammenhang mit dem Leerstand der 
Wohnung nicht endgültig aufgegeben hat.

Allerdings betont der Bundesfinanzhof in einem Urteil 
vom 11.12.2012 (Aktenzeichen IX R 14/12), dass im 
Einzelfall ein besonders lang andauernder Leerstand 
– auch nach vorheriger, auf Dauer angelegter Vermie-
tung – dazu führen kann, dass eine vom Stpfl. aufge-
nommene Einkünfteerzielungsabsicht ohne sein Zu-
tun oder Verschulden wegfällt. Für die Ernsthaftigkeit 
und Nachhaltigkeit von Vermietungsbemühungen als 
Voraussetzung einer (fort-)bestehenden Einkünfteer-
zielungsabsicht trägt der Stpfl. die Feststellungslast.

íí Handlungsempfehlung:
Gerade bei einem lang anhaltenden Leerstand eines Ver-
mietungsobjekts sind die Vermietungsbemühungen 
sorgfältig zu dokumentieren. Dies kann die Einschaltung 
eines Maklers, die Schaltung von Anzeigen u.Ä. sein. Dabei 
gilt: Je länger die Vermietungsbemühungen dauern, desto 
intensiver müssen diese sein.

Alle Informationen wurden sorgfältig geprüft. Für die Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität kann dennoch 
keine Garantie übernommen werden.
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